
Beschlussauszug
ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 

Sponholz vom 05.10.2022 (VO-36-BO-22-450)

Top 11 Vollmachtsbeschluss zur Auftragsvergabe nach erfolgter 
Ausschreibung

Herr Schult erläutert kurz den Beschluss. Der Bau der Bushaltestelle ist zeitlich 
ungebunden, das Eigentum ist ungeklärt und es besteht derzeit keine Alterative.
Nach Information des Bürgermeisters will die Gemeinde Sponholz die geplante 
Instandsetzung der Buswendeschleife Warlin bis auf Weiteres aussetzen. Grund für 
die Rückstellung des Projektes sind die zu hohen Kosten und der rückständige 
Grunderwerb am Gutshaus Warlin. 
Die Verwaltung schlägt vor, dass die frei werdenden Mittel für den Umbau der 
Straßenbeleuchtung in Rühlow verwendet werden. Die Vergabe musste seinerzeit, 
aufgrund fehlender Haushaltsmittel, aufgehoben werden. 
Um dieses Projektes dann schnellstmöglich umzusetzen, ist die Ermächtigung des 
Bürgermeisters zur Auftragsvergabe, nach Ausschreibung, durchaus zielführend. Für 
die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Rühlow, werden Kosten in Höhe von ca. 
45.000,00 € erwartet.  
Nach erfolgter Ausschreibung soll der Bürgermeister umgehend das 
wirtschaftlichste Angebot beauftragen. Die Gemeindevertretung ist auf der 
nächsten Gemeindevertretersitzung umfassend über die Auftragsvergabe zu 
informieren.
Mitwirkungsverbot:
 
Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sponholz beschließt auf ihrer heutigen 
Sitzung, den Bürgermeister abweichend von der in § 6 der Hauptsatzung 
festgelegten Wertgrenzen, zur Entscheidung über die Auftragsvergabe zu 
ermächtigen. Der Auftrag wird nach der Ausschreibung erteilt. Diese Vollmacht wird 
auf einen maximalen Auftragswert in Höhe von 45.000,00 € begrenzt. Weiterhin 
wird der Bürgermeister ermächtigt, Nachträge soweit diese erforderlich sind, bis zu 
einer Höhe von 10 % der Zuschlagssumme zu beauftragen. 
Dieser Beschluss bezieht sich auf die Straßenbeleuchtung Rühlow
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der
Mitglieder

Anzahl befangener
Mitglieder*

Davon
anwesend

Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Enthaltungen

9 0 8 7 0 1
*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV
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Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 20. Januar 2023

Ralph-Günter Schult
Gemeinde Sponholz
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